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raune, können auf diese '.'/eise wirksam eliminiert werden; 
da cs ihnen auch nicht durch-den Gebrauch von Schlüsseln, 
aufgrund der Blockierung des Schioßsystens , gelingt , Schlös
ser zu öffnen.

Diese wesentlichen Sicherunns- und Alarmanlagen sind wir-V-/

kungsvoll zu ergänzen durch op'to-elekt-rische Signalanlagen . 
die vorbeugend Sichtkontakte Verhafteter verschiedener Ver- 
wahrräume verhindern., elekfronschanisc.h zu betütLnende 
Schlösser bei Fernbedienung bei direkter Sicht oder infolge 
von Fernbeobachtungsanlagen, Godeschlösser, optische Kon- 
trollsnzeigen in Zentralen (zum Beispiel geöffnete Verwahr
raumtüren) und anderen. . ,

Grundsatz für die Forderung, in allen UntersuchungshaTtan- 
stalten des MfS sicher- funktionierende elektronische, elek- 
tro-technische und opto-elektrische Sicherungs-, Signal
und Alarmanlagen zu installieren, muß sein, von realen ma
teriell- und wissenschaftlich-technischen Voraussetzungen 
auszugehen, in allen Untersuchungshaftanstalten '.schrittwei
se das gegenwärtige und für die Zukunft voraussehbare Höchst
niveau der Ausstattung mit technischen Sicherungsanlagen zu 
erreichen. Die Mitarbeiter sind rechtzeitig auf diese Er
fordernisse einzusteilen * Dazu gehört vor allem auch die 
ideologische Klärung des Problems, daß Fernbeobachtungsan
lagen vorrangig der Erhöhung der Ordnung und Sicherheit in 
der Untersuchungshaftanstalt sewie der Sicherheit des Lebens 
und der Gesundheit der Mitarbeiter dienen und nicht der 
Kontrolle der Dienst'durchfüh.rung der Mitarbeiter. Der Ein
satz neuer Technik, mit deren Hilfe die individuelle visu
elle Eeobachtyng nicht ersetzt wird, die aber auch ermög
licht, durch Vorgesetzte Fehler im Verhalten von Mitarbei
tern festzustellen, stieß bei einem Teil von Mitarbeitern 
zunächst auf Ablehnung und führte auch zur Verunsicherung,


